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Bildung und Gesundheit
liegen weiter im Trend

Ist Deutschland noch das
Land der Dichter und Denker?
Für den Medienmarkt schon.
Die Mandanten von Rechts-
anwalt Martin Glänzer brin-
gen unter dem Titel “Die
verbrannten Dichter” ein Mu-
sical heraus und der Titel
“Wenn das Licht auf Dich
fällt”, geschützt von den
Rechtsanwälten Plegge & Vis-
se, klingt doch auch recht poe-
tisch.

Dem deutschen Denker
rückt jetzt GRUNDY Light
Entertainment zu Leibe.
“Deutschland Deine Genies”,
“Deutschlands Geistesblitze”
und “Die Supererfindung” sol-
len die neuen Formate heißen.
Für kulturelle Weiterbildung,
verbunden mit gesunder Be-
wegung, engagiert sich der
Süddeutsche Verlag. “Auf Kö-
nigswegen und Schmugg-
lerpfaden” sollen die Leser
gehen und sich “Römerstraße
und Kultplätze” archäologisch
erwandern. Dass man mit dem

Lernen nicht früh genug an-
fangen kann, weiß auch die
comtract GbR und bietet
Wirtschaft, Politik und Tech-
nik für Kinder an. Doch auch
“Gesundheit für Kinder” und
“Essen und Trinken für Kin-
der” ist comtract wichtig. Dass
die Sprösslinge aber für gesun-
des Essen kaum die gleiche Be-
geisterung aufbringen wie für
Süßigkeiten aller Art, ist wohl
allen Eltern klar. So geht denn
auch bei der POLYPHON
Film “Der Krieg der Knöpfe”
weiter.

Über Umfänge und Er-
gebnisse der medialen Ge-
sundsheitsbemühungen wird
uns sicher das durch die RAe
Hölters und Elsing geschützte
“Jahrbuch Gesundheitswirt-
schaft” aufklären.

Alle 71 Titel, seien es nun
“komische Zeiten” bei RTL
oder der Auftritt von Niels Ruf
bei SevenSenses, finden Sie auf
der nächste Seite. (al)

Die Deutsche Post
verteidigt ihre Marke

Das Deutsche Patent- und
Markenamt (DPMA) hat den
Antrag auf Löschung der auf
die Deutsche Post AG einge-
tragenen Marke “Die Post” ab-
gewiesen. Der Bundesverband
Internationaler Express- und
Kurierdienste e.V. (BIEK) hat-
te die Löschung der Marke ge-
fordert. Nach Ansicht des
Verbandes gäbe es in der öf-
fentlichen Wahrnehmung des
Begriffs “Die Post” keine aus-
reichende Verbindung zur
Deutschen Post.

Im BIEK haben sich
Wettbewerber der Deutschen
Post wie DPD, FedEx, Hermes
und UPS organisiert. Mit der
Begründung, dass sich die Be-
zeichnung “Post” in erster Li-
nie auf e ine a l lgemeine
Dienstleistungsfunktion be-
zieht, hatte der Verband bereits
im Januar diesen Jahres die Lö-
schung der Marke “Post”
durchgesetzt.

Doch “Post” ist nicht
gleich “Die Post”. Die Deut-

sche Post AG konnte die Ver-
kehrsdurchsetzung des Begriffs
schon bei Eintragung der Mar-
ke durch unabhängige Umfra-
gen belegen. Mehr als 80
Prozent der Befragten hatten
den Begriff “Die Post” dem
Unternehmen Deutsche Post
zugeordnet. Neuere Umfra-
gen, zuletzt durch tns infratest,
hatten dies sogar mit 83,9 Pro-
zent bestätigt. So weisen die
Markenhüter vom DPMA
zwar darauf hin, dass “Die
Post” ein beschreibender Be-
griff sei, jedoch die hohe Ver-
knüpfung des Begriffs mit dem
Unternehmen den Marken-
schutz rechtfertige.

Diese Entscheidung
stimmt die Deutsche Post be-
sonders hoffnungsfroh, da im
Herbst 2006 die angefochtene
Löschung der Marke “Post”
vor dem Bundespatentgericht
zur Verhandlung ansteht. (al)
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Diese Woche: 71 Titel

1989 - Das Musical

Alles Toppi, Proppi

Auf Königswegen und

Schmugglerpfaden.

Wanderungen in den

Münchner Hausbergen

Ausgesorgt

Bayern entdecken

Berlin Maximal

Das 100.000 Euro Patent

Der kleine Lahm

Der Krieg der Knöpfe

Der Krieg der Knöpfe

geht weiter

Deutschland Deine Genies

Deutschlands beste Erfindung

Deutschlands Erfinder

Deutschlands Geistesblitze

DICHT!

Dichtungsmesse

Die besten Rezepte

Deutschlands

Die Leseratte

Die Niels Ruf Show

Die Supererfindung

Die verbrannten Dichter -

Das Musical

ENTFÜHRT

EquiPassion

Essen und Trinken für Kinder

Flug 165

FördeWerke

Gamesguide

Geschichten aus Deutschland

Gesundheit ! kompakt

Gesundheit für Kinder

Green Card

HALLO Leute

HARRY POTTER UND

DER HALBBLUTPRINZ

HARRY POTTER UND

DER ORDEN DES PHOENIX

Hilfe, Mutti kann nicht

kochen

Impulse fürs Alter

In Gottes Namen. Ausflüge

zu Bayerns Heiligen

Ins gemachte Nest

Jahrbuch Gesundheits-

wirtschaft

karriereführer vertrieb

Kino Gigant

Komische Zeiten

Kum Saati

Leseratte

Letterlinge

Liar

Lügner

Lunapark 21

Mehmet Canbolat’la

Kum Saati

Musikguide

MVDA PULS

now or never

P 5

Politik für Kinder

Polizeidirektion 5

Re-Issue

Re-Issued

Römerstraße und Kultplätze.

Archäologische

Wanderungen

Sag schon!

Schätze von nebenan.

Museumsspaziergänge

rund um München

SCHÖNHEIT

Stadtkurier - Das neue

Verbrauchermagazin

Technik für Kinder

Tengo

Transfermarkt

Videoguide

VIVA nur mit dir

Was kocht Deutschland?

Wenn das Licht

auf Dich fällt

Wirtschaft für Kinder

Wissen hält dicht!

Der Titelschutz Anzeiger

Die nächste Ausgabe: Nr. 790  erscheint am 19.09.2006 Anzeigenschluss: 15.09.2006, 10  Uhr

Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

Die nächste Ausgabe: Nr. 794  erscheint am 17.10.2006 Anzeigenschluss: 13.10.2006, 10  Uhr

www.titelschutzanzeiger.de • Fon: 040 / 609 009 - 61 • Fax: 040 / 609 009 - 66
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MTV verlangt Namensänderung

Von „Pimp my Snack“
zu „Pimp That Snack“.

MTVs Fernsehshow
„Pimp My Ride“, in der alte
Autos innen wie außen ordent-
lich aufpoliert werden, lockt
jede Menge Teenies vor die
Bildschirme. Auch Unterneh-
men buhlen mittlerweile mit
Parolen wie „Pimp my Burger“
(Burger King), „Pimp my PC“
(Giga TV) oder „Pimp my
church“ (Stadt Luxemburg)
um die Gunst der jugendlichen
Klientel.

Das Verb „to pimp“, das
ursprünglich von „Pimp“
(deutsch: Zuhälter) stammt
und so viel wie „Zuhälter sein“
meint, fand mit der Hip-Hop-
Kultur Eingang ins Mainstre-
am-Vokabular und wird heute
vor allem im Sinne von „auf-
motzen“ oder „aufstylen“ ver-
wendet. Der MTV-Mutter-
konzern Viacom, der sich ger-
ne als alleiniger Urheber des
eingängigen Slogans „Pimp
My Ride“ sähe, schaut nur un-
gern dabei zu, wie sich das
Verb „pimpen“ zunehmend in
Jugendkultur und Werbewelt
breit macht. Als Inhaber der
EU-Marken „Pimp My Ride“
und „Pimp My...“ versucht der
Konzern gegen diejenigen vor-
zugehen, die mit dem Slogan
„Pimp My...“ Geschäfte ma-
chen. Wie The Guardian Li-
mited berichtet, bekam der

engl i sche Betre iber der
Internetse i te „Pimp My
Snack“ bereits im Frühjahr
Post von Viacom. Auf seiner
Homepage konnten Besucher
Rezepte für die Herstellung al-
lerlei überdimensional großer
Konditorei- und Süßwaren
tauschen. Mit der Seite würden
Markenrechte verletzt und
vom Konzept der MTV-Sen-
dung abgekupfert, hieß es bei
Viacom. Um weiteren Streitig-
keiten vorzubeugen wurde eine
Namensänderung angemahnt.
Ähnliches bekam auch Liz
Wilson zu hören, die für Haus-
tierhalter die Luxusboutique
„Pimp My Pet“ eröffnete. Zwi-
schen ihrem Namen und der
von Viacom geschützten Mar-
ke bestehe Verwechslungsge-
fahr, hieß es.

Eingeschüchtert vom
Muskelspiel des Medienkon-
zerns kündigte Liz Wilson da-
raufhin an, ihrer Boutique
einen neuen Namen zu geben.
Peter Wilcox, Betreiber von
„Pimp My Snack“ hat seine
Seite bereits umbenannt. Sie
heißt seit Juni „Pimp That
Snack“. Mit den erwirkten Na-
mensänderungen dürfte Via-
coms Anliegen allerdings noch
lange nicht erledigt sein. Denn
die Liste von Nutzern des
„Pimp My...“-Slogans ist mitt-
lerweile lang.
Quelle: markenbusiness.de

Cash & Carry auch Mar-
ken wie Real, Extra, Media
Markt, Saturn oder Galeria
Kaufhof. In Frankreich, wo die
Metro schon seit Jahrzehnten
ganz selbstverständlich durch
Paris fährt, habe man sich bei-
spielsweise auf die verschiede-
nen Geschäftbereiche geeinigt,
heißt es bei Metro. Sieg und
Niederlage: Am ehesten lässt
sich an der Kostenverteilung,

die das Gericht vorgenommen
hat, ablesen, wer den Streit ge-
wonnen hat. Aufgrund der
Markenlöschung müssen die
Hamburger immerhin ein
Zehntel der Kosten tragen.
Den Wert für das Verfahren
haben die Richter mit 500.000
Euro beziffert.

Quelle:
www.markenbusiness.de

Dauerstreit um Metro

Nahverkehrsunternehmen
muss Marke löschen und
nimmt Metromarke ins Visier

Metro hat seine Marke
verteidigt und feiert einen Sieg.
Die Hamburger Nahverkehrs-
betriebe HVV müssen Ihren
Metrobus nicht umbennen
und feiern ebenfalls einen Sieg.
Gerade in der komplexen Mar-
kenwelt ist es leicht, mit Ge-
richtsentscheidungen ein biss-
chen Imagepflege zu betreiben.
Das Hamburger Oberlandes-
gericht (Az: 3 U 205/04) hat
zwar seine Entscheidung be-
reits gefällt, doch die Urteils-
gründe sind noch nicht be-
kannt, alles weitere ist deshalb
Spekulation.
Die Imagepflege
kommt zu früh

Gekämpft wird an vielen
Fronten. Metromarken wur-
den über Widersprüche beim
deutschen Markenamt ange-
griffen. Allein im deutschen
Register sind mehr als 80 Mar-
ken mit dem Begriff Metro ver-
zeichnet, Streitgkeiten sind da
vorprogrammiert. Zumal die
Metromarke fast alle der mög-
lichen Waren und Dienstlei-
stungen umfasst und keinen
Spielraum mehr lässt. Die
Crux: wer viel anmeldet,
macht sich angreifbar, wenn
die so genannte Benutzungs-
schonfrist abläuft. Das haben
die Nahverkehrsunternehmen
nach Auskunft von HVV-An-
walt Joachim Amann bereits
erkannt. Im taktischen Spiel-
chen um Marken und Namen
könnten sie damit zum Gegen-
schlag ansetzen.

In Berlin, München und
Hamburg wiederum hat der
Metrokonzern Prozesse ange-
strengt, um Namen und Mar-
ke auch künftig möglichst
exklusiv nutzen zu können.
Seit einigen Jahren fahren in
diesen Städten Metrobusse,

Metrotrams oder Metrolines.
Der Begriff gehe auf das Wort
Metropole zurück. Doch der
Handelskonzern sieht Namen
und Markenfamilie in Gefahr
und bekämpft diese Praxis im
öffentlichen Nahverkehr auf
ganzer Linie. Zu einem Metro-
bus könnte ja auch eine Metro-
card angeboten werden
fürchtet Metrosprecher Jürgen
Homeyer. Metrokunden tra-
gen so etwas bereits in ihrem
Portomonaie. Auch eine Me-
trozeitung oder ein Metroki-
osk wäre den Großhändlern
gar nicht recht.
Noch ist alles offen

In dem Dauerstreit um
den Begriff Metro könnte nun
der Bundesgerichtshof ein
Machtwort sprechen. In dem
Hamburger Leitverfahren ist
die Revision zum Bundesge-
richtshof zugelassen. Schon das
Landgericht hatte den umfas-
senden Schutz des Wortes Me-
tro abgewiesen. In der jetzt
entschiedenen Berufung wur-
de vom OLG jedoch der Mar-
keneintrag des HVV gekippt.
Besteht das Urteil vor dem
BGH, müssen sich die Ham-
burger künftig auf Linienbus-
beförderung und Fahrplan-
information zu beschränken.

Die Metro Group, die mit
dem Slogan „The Spirit of
Commerce“ wirbt und in mehr
als 30 Ländern aktiv ist, dürfte
in Deutschland vor allem
durch Ihre Handelskette, die
sich ausschließlich an Ge-
schäftskunden wendet, be-
kannt sein. Seit 1964 wird der
Name benutzt. In den Rechts-
streitigkeiten fallen für den
Namen Werte bis zu 50 Milli-
arden Euro. Mit solch einer
Zahl würden sie sich sofort auf
einen der vorderen Plätze in
sämtlichen Markenrankings
katapultieren. Zu dem Kon-
zern gehören neben Metro
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

Letterlinge
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, insbesondere
Groß- und Kleinschreibung, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen und
Zusätzen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Unterti-
teln, Schriftarten und mit allen Zusätzen, für alle Medien, Print,
audiovisuell, elektronisch und digital einschließlich Internet.

Veronika Kluge,
Schönaustraße 34, 44227 Dortmund

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

EquiPassion
in allen möglichen Wortverbindungen, Zusammensetzungen,
Abwandlungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkombinationen,
Abkürzungen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen,
Schreibweisen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien,
einschließlich Ton- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fernsehen
(insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel für
Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und sonstige
elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich
Off-line und On-line-Diensten, sonstige audiovisuelle, elektroni-
sche und digitale Medien, sowie Software-Erzeugnisse,
CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekom-
munikationsdienstleistungen (einschließlich Unified Messaging
Systems, SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art
und Form, Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen,
sowie Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet.

Comtainment GmbH,
Roenner Weg 29, 24223 Raisdorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Musikguide
Videoguide
Gamesguide

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten,
Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombi-
nationen, graphischen Gestaltungen, Untertiteln und Zusam-
mensetzungen für alle Medien, insbesondere für Druck-
erzeugnisse einschließlich Bücher und Zeitschriften, Hörfunk,
Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträgern aller Art, Internet,
alle elektronischen und digitalen Medien, Netzwerke und
Dienstleistungen, insbesondere auch CD-ROM, DVD, CD-I,
Off-Line- und On-Line-Dienste (einschließlich Mediendienste),
SMS, WAP, Unified-Messaging-Systems (UMS), Telekommuni-
kationsdienstleistungen, sowie Softwareerzeugnisse aller Art.

Rechtsanwälte
Dr. Wartner, Dr. Dietrich und Partner,
Perfallstraße 1, 81675 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

MVDA PULS
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Kombinationen und
Darstellungsformen für alle Medien, insbesondere für Drucker-
zeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen sowie elektronische Me-
dien einschl. Multimedia-Anwendungen, Online- und Offline-
Dienste einschl. Internet sowie Bild-, Ton- und Datenträger aller
Art und Softwareerzeugnisse, insbesondere CD-ROM, CD-I
und DVD.

RA Dr. Ingo Jung, CBH-Rechtsanwälte,
Bismarckstraße 11-13, 50672 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für den Titel

FördeWerke
in allen denkbaren Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafi-
schen Darstellungen und Untertiteln für alle Medien und
Datenträger sowie für Onlinedienste und Internet.

BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN
Rechtsanwälte Partnerschaft,
Peter Burchards,
Holstenstraße 37, 24103 Kiel

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für folgenden Titel:

Geschichten aus Deutschland
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten,
Abkürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen und graphi-
schen Darstellungen für alle Medien, insbesondere Bücher und
sonstige Printmedien und sonstige elektronische und digitale
Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art sowie für Veran-
staltungen und Dienstleistungen aller Art.

Senfft Kersten Nabert & Maier,
Rechtsanwalt Joachim Kersten,
Schlüterstraße 6, 20146 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für:

Auf Königswegen und Schmugglerpfaden.
Wanderungen in den Münchner Hausbergen

Römerstraße und Kultplätze. Archäologische Wanderungen

Schätze von nebenan. Museumsspaziergänge rund um München

In Gottes Namen. Ausflüge zu Bayerns Heiligen

Bayern entdecken

in jeder Schreibweise, Schriftart und Darstellungsform, Abwandlung, Abkürzung, Wortverbindung, Titelkombination, graphischen Gestal-
tung, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Druckerzeugnissen aller Art, Merchandising, Multimedia-Anwendungen, On- und Offline -
Dienste und sonstige Medien einschließlich Telekommunikation, Internet-Suchsysteme, CD-ROM, CD-I und sonstige CD-Derivate und
Datenträger, elektronische und digitale Medien sowie Printmedien.

Süddeutscher Verlag GmbH, Business Affairs/Recht, Sendlinger Str. 8, 80331 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Flug 165
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Wort-
verbindungen, Kombinationen und Abwandlungen für alle Me-
dien, insbesondere Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse,
Hörfunk, Film, Fernsehen, elektronische und digitale Medien
und Netzwerke, einschließlich Offline- und Online Dienste und
sonstige Online-Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art
sowie Merchandising, in jeglicher Form.

Monaco Film GmbH,
Alter Wandrahm 11, 20457 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5, Absatz 3 Markengesetz nehme ich hiermit
im Auftrag meines Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Die verbrannten Dichter - Das Musical
1989 - Das Musical
in allen Schreib- und graphischen Gestaltungsweisen, Kombi-
nationen, Darstellungsformen, Abwandlungen und Schriftarten
für sämtliche Medien, insbesondere TV, einschließlich Ton-,
Bild-/Tonträgern, Film-, Hörfunk- und Internetdienste, Video,
CD-ROM und/oder andere Datenträger sowie Dienstleistungen,
Veranstaltungen und Merchandising aller Art.

Rechtsanwalt Martin Glänzer,
Borselstraße 18, 22765 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Wenn das Licht auf Dich fällt
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Daten-
träger aller Art, elektronische und digitale Medien und Netzwer-
ke, insbesondere auch CD-ROM, DVD, CD-I, Offline- und Onli-
ne-Dienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwälte Plegge & Visse,
Widukindstraße 19, 49477 Ibbenbüren

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Leseratte
Die Leseratte

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Abkürzungen und
Darstellungsformen für alle Medien, insbesondere Druck-
erzeugnisse, elektronische und digitale Medien, Bild-, Ton-
und Datenträger, Veranstaltungen, Dienstleistungen und Mer-
chandising in jeglicher Form.

Maren Riebartsch,
Sartoriusstraße 24, 20257 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

SCHÖNHEIT
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

COSPAR Cosmetic & Parfümerie GmbH,
An der Martinskirche 53, 49078 Osnabrück

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Lunapark 21
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Rechtsanwalt Thomas Fruth,
Karl-Schrader-Straße 6, 10781 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unseren
Mandanten, Warner Bros. Entertainment, Inc., Titelschutz in An-
spruch für:

HARRY POTTER UND
DER ORDEN DES PHOENIX

HARRY POTTER UND
DER HALBBLUTPRINZ

in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen,
Darstellungsformen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortver-
bindungen, Titelkombinationen, graphischen Darstellungen,
Untertiteln und/oder Zusammensetzungen, für Film, Hörfunk,
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Softwareer-
zeugnisse, elektronische und digitale Medien und Netzwerke,
Multimediaanwendungen, Druckerzeugnisse (ausgenommen
Romane).

Anwaltssozietät BOEHMERT & BOEHMERT,
Meinekestraße 26, 10719 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

now or never
VIVA nur mit dir

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammen-
setzungen in allen Medien, einschließlich Tonträgern, Bildton-
träger, Film, Hörfunk, Fernsehen, sowie alle elektronische Me-
dien, insbesondere auch Online- und Offline-Dienste (z.B.
Internet), Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, insbesondere
auch CD-ROM, CD-I und DVD sowie für sonstige audiovisuelle,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und
alle Printmedien, Veranstaltungen und Dienstleistungen aller
Art.

MTV Networks GmbH & Co. OHG,
Stralauer Allee 7, 10245 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Kino Gigant
in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -grössen,
Darstellungsformen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortver-
bindungen, Titelkombinationen, graphischen Darstellungen,
Untertitel und/oder Zusammensetzungen, in allen Medien ins-
besondere Zeitungen, Zeitschriften, TV-Sendungen, Bücher
und sonstige Druckerzeugnisse, Tonträger, Bild-/Tonträger,
Film/Hörfunk, Fernsehen, Softwareerzeugnisse, digitale Daten-
träger (wie CD-Rom, DVD/CDI, MD usw.), Computerspiele,
Softwareerzeugnisse, Multimediaanwendungen, Netzwerke
und/oder Onlinedienste und/oder Telekommunikationsdienste,
alle Internet Plattformen, Domain Namen usw. und Möglichkei-
ten, Merchandising, öffentliche Veranstaltungen, Literaturer-
zeugnisse.

Stefan Marcinek,
Eberleinstraße 46, 65195 Wiesbaden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Tengo

in allen Darstellungsformen, Schreibweisen, insbesondere mit
und ohne Bindestrich, Schriftarten, Wortverbindungen und
Kombinationen, entsprechenden Zusätzen und Untertiteln, gra-
phischen Gestaltungen, Abkürzungen mit allen Zusätzen für alle
Medien, insbesondere Druckereierzeugnisse, Software-Er-
zeugnisse, elektronische und digitale Medien, Netzwerke, Tele-
und Mediendienste, sonstige offline- und online-Dienste, TV-
und Radiosendungen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, ins-
besondere magnetische, optische, sonstige Speichermedien,
sowie Ausstellungen, Messen, Veranstaltungen, Darstellungen,
Dienstleistungen und das Merchandising in jeglicher Form.

Ziel:Marketing,
Hauptstätter Straße 57, 70178 Stuttgart
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere
Mandantschaft Titelschutz in Anspruch für:

Berlin Maximal
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien,
insbesondere periodische Druckschriften und Printmedien, Hör-
funk, Fernsehen, Film, elektronische Medien wie Offline- und
Onlinedienste sowie Bild-, Ton- und Datenträger.

Schertz Bergmann Rechtsanwälte,
Kurfürstendamm 53, 10707 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Der kleine Lahm
Wirtschaft für Kinder
Politik für Kinder
Technik für Kinder
Essen und Trinken für Kinder
Gesundheit für Kinder
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wort- und Zahlenverbindungen, Ti-
telkombinationen, Verkürzungen, graphischen Gestaltungen,
entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle
Medien, einschließlich Ton-, Bild- und Bildtonträger, Tonträger-
promotion, Film-, Hörfunk-, Software-, Off- und Online-Dienste
und -Produkte, Internet, CD-ROM, CD-I und andere Datenträger
sowie für sonstige andere audiovisuelle, elektronische und digi-
tale Medien und Netzwerke, Telekommunikationsdienstleistun-
gen (einschließlich Unified Messaging Systems, SMS, WAP),
Bücher, sowie Printmedien und Druckerzeugnisse, sowie Ver-
anstaltungen, Dienstleistungen und Merchandisingerzeugnisse
aller Art.

comtract GbR,
Mönchhofstraße 3, 69120 Heidelberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Die Niels Ruf Show
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

SevenSenses GmbH,
Medienallee 9, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Komische Zeiten
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien einschließlich
Merchandising.

RTL Television GmbH,
Aachener Straße 1036, 50858 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Lügner
Liar
Deutschlands Erfinder
Deutschland Deine Genies
Deutschlands Geistesblitze
Deutschlands beste Erfindung
Das 100.000 Euro Patent
Ausgesorgt
Die Supererfindung
Hilfe, Mutti kann nicht kochen
Was kocht Deutschland?
Die besten Rezepte Deutschlands
Ins gemachte Nest
Sag schon!
in allen Schreibweisen, insbesondere Groß- und Kleinschrei-
bung, Darstellungsformen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen,
graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln, Schrift-
arten und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere Hör-
funk, Film, Fernsehen, und sonstige elektronische Medien und
Netzwerke einschließlich Offline- und Online-Diensten (insbe-
sondere Internet), sonstige audiovisuelle Medien sowie Softwa-
re-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I, DVD, alle sonstigen CD-
Derivate, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art sowie sonstige
audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwer-
ke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich Uni-
fied Messaging Systems, SMS, WAP), Merchandising-
Produkte, Veranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und
alle anderen Printmedien und Druckerzeugnisse sowie Dienst-
leistungen aller Art.

GRUNDY Light Entertainment GmbH,
Siegburger Straße 215, 50679 Köln
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Alles Toppi, Proppi
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Egon Lippert,
Hauptstraße 56, 82223 Eichenau

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Green Card
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Magazine
und Zeitschriften.

KROHN Rechtsanwälte,
Esplanade 41, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Re-Issue
Re-Issued

in allen Schreibweisen für alle Medien.

Buse Heberer Fromm Rechtsanwälte,
Harvestehuder Weg 23, 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Stadtkurier -
Das neue Verbrauchermagazin

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

INFO Wochenzeitung OHG,
Marienplatz 6, 88212 Ravensburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Transfermarkt

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien,
insbesondere für Druckerzeugnisse, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger aller Art, sonstige digitale Medien, einschließlich On- und
Offline-Dienste.

Rechtsanwalt Jochen Jüngst,
Ifflandstraße 78, 22087 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

DICHT!
Wissen hält dicht!
Dichtungsmesse

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

ISGATEC GmbH,
Hans-Thoma-Straße 49/51, 68163 Mannheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Mehmet Canbolat’la Kum Saati
Kum Saati
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Hessen Toplum Zeitung,
Leukertsweg 56, 63225 Langen/Hess.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Der Krieg der Knöpfe
Der Krieg der Knöpfe geht weiter
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

POLYPHON Film- und  Fernsehgesellschaft mbH,
Jenfelder Allee 80, 22039 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Polizeidirektion 5
P 5
ENTFÜHRT

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Bettina Krause Rechtsanwaltskanzlei,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Jahrbuch Gesundheitswirtschaft
in allen Schreibweisen, Schriftarten und Darstellungsformen,
Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombi-
nationen, mit entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusam-
mensetzungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeug-
nisse, Bücher und alle Printmedien, Bildtonträger, Film, Hör-
funk, Fernsehen, sowie alle elektronischen Medien, insbeson-
dere auch Online- und Offline-Dienste (z.B. Internet), Bild-, Ton-
und Datenträger aller Art, insbesondere auch CD-ROM, CD-I
und DVD sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und di-
gitale Medien und Netzwerke, Veranstaltungen und Dienstlei-
stungen aller Art.

Hölters & Elsing,
Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Impulse fürs Alter
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

aweto Verlag,
Am Hambuch 7, 53340 Meckenheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Gesundheit ! kompakt
Das Magazin für Gesundheit, Fitness und Wellness
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen (wie Gesund-
heit kompakt).

Nordbayerischer Kurier Zeitungsverlag,
Theodor-Schmidt-Straße 17, 95448 Bayreuth

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

karriereführer vertrieb
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Transmedia Verlagsgesellschaft mbH,
Weyertal 59, 50937 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

HALLO Leute
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

JKM PRODUKTION AB,
Box 13051 , 10302 Stockholm/SCHWEDEN
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